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URNr. t 2020
vom 5. Februar 2020

Vlyby Digital GmbH GVG (ho)

Bescheinigung nach $ 54 Abs. 1 Satz 2 GmbHG

Aufgrund g 54 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit

beschränkter Haftung (GmbH-Gesetz) bescheinige ich hiermit, dass der nach-

stehend aufgeführte Wortlaut den Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft in Fir-

ma

Vlyby Digital GmbH

mit dem Sitz in Fürstenfeldbruck

künftig: mit dem Sitz in München

wiedergibt, wie er sich nach dem Beschluss über die Anderung des Gesell-

schaftsvertrags gemäß meiner Urkunde vom 5' Februar 2020,

URNr. S 368 t2O2O, darstellt und dass die geänderten Bestimmungen

mit dem Beschluss über die Gesellschaftsvertragsänderung und die unverän-

derten Bestimmungen mit dem zulelzl zum Handelsregister eingereichten voll-

ständigen Wortlaut des Gesellschaftsvertrages übereinstimmen.

München, den 5. Februar 2020

Dr. Martin T. Schwab

Notar

IN Ni

q
L.J

22WD



Satzung

S 1 Firma, Sitz, Geschäftsjahr

(1) Die Firma der Gesettschaft lautet:

Vlyby DigitalGmbH

(2) Sitz der Gesettschaft ist München.

g 2 Gegenstand des Unternehmens

(1) Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von Produktions-, Vertriebs', Marke'

ting- und Beratungsdienstteistungen, sowie die Erstetlung und der Vertrieb von Dienstteis'

tung, insbesondere in den Bereichen Medien-, Marketing, Werbung, E-Commerce und digi-

tate Wirtschaft und den Betrieb von lnternetptattformen, sowie die Beschaffung und Ver'

breitung von Medienteistungen, insbesondere von Webeptätzen im Fernsehen, Rundfunk,

Pressepubtikationen, lnternet sowie in der (digitaten und anatogen)Außenwerbung.

(2) Die Gesettschaft ist berechtigt, atte Geschäfte zu betreiben, die geeignet sind, den Ge'

settschaftszweck unmittelbar oder mittetbar zu fördern.

(3) Die Gesettschaft darf andere Unternehmen gteicher oder ähnticher Art gründen, erwerben

und sich an sotchen Unternehmen beteitigen oder ihre Geschäfte führen. Sie darf auch

Zwei gniedertassungen errichten.

g 3 Dauer der Gesellschaft, Geschäftsjahr

(1) Die Dauer der Gesettschaft ist unbestimmt'

(2) Das Geschäftsjahr ist das Katenderjahr.

S 4 Stammkapital

(1) Das Stammkapitat beträgt EUR 25.000,00 (in Worten: Euro fünfundzwanzigtausend).

(2) Die Eintagen sind in votter Höhe sofort in bar zu leisten.

g 5 Vertretung, Geschäftsführung

(1) Die Gesettschaft hat einen oder mehrere GeschäftsfÜhrer. Die Gesettschaft wird vertreten

a. wenn nur ein Geschäftsführer vorhanden ist, durch diesen,

b. wenn mehrere Geschäftsführer vorhanden sind, durch zwei Geschäftsführer gemein'

schafttich oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen.

(Z) Einzetnen oder mehreren Geschäftsführern kann die Befugnis zur Einzetvertretung und Be'

freiung von den Beschränkungen des S 181 BGB erteilt werden.

(3) Die Geschäftsführer können im Rahmen der Geschäftsführungsbefugnis alte Handtungen

vornehmen, die der gewöhntiche Geschäftsbetrieb mit sich bringt und die zur Erreichung

des Gesettschaftszwecks erfordertich erscheinen.

(4) Die Gesettschafterversammtung ist berechtigt, eine Geschäftsordnung für die Geschäfts'

führung zu ertassen. Die Geschäftsführung kann in der Geschäftsordnung unter anderem
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verpftichtet werden, bestimmte Geschäfte nicht ohne vorherige Zustimmung der Gesett

schafterversamm Iung vorzunehmen.

(5) Die vorstehenden Bestimmungen getten fÜr spätere Liquidatoren entsprechend.

Gesellschafterversamm lu ng

(1) Eine ordenttiche Gesettschafterversammtung findet jährtich einmaI innerhatb von zwei

Monaten nach Aufstettung des Jahresabschtusses durch die Geschäftsführung statt. Dar-

über hinaus sind außerordenttiche Versammtungen einzuberufen, wenn dies im lnteresse

der Gesettschaft erforderlich ist oder von Gesettschaftern, die zusammen mindestens 10%

des Stammkapitats innehaben, vertangt wird.

(2) Die Einberufung erfotgt durch die Geschäftsführer in vertretungsberechtigter ZahI mittets

eingeschriebenen Briefes unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen und Mitteilung der

Tagesordnung.

(3) lst die Einberufung nicht ordnungsgemäß erfotgt, können Beschtüsse nur gefasst werden,

wenn die von dem Manget betroffenen Gesettschafter anwesend oder vertreten sind und

der Beschtussfassung nicht widersprechen.

(4) Die Gesettschafterversammtung ist beschtussfähig, wenn mindestens 50,1% des gesamten

Stammkapitats anwesend bzw. vertreten sind. lst das nicht der Fatt, so ist unverzügtich

gemäß Abs.2 eine neue Gesettschafterversammtung mit gteicher Tagesordnung unter Wah'

rung einer Ladungsfrist von einer Woche einzuberufen, die dann ohne RÜcksicht auf das

vertretene Stammkapitat beschtießen kann, wenn hierauf in der Eintadung ausdrücktich

hingewiesen worden ist.

(5) Jeder Gesettschafter kann sich in der Gesettschafterversammtung durch einen Mitgesett'

schafter oder durch einen zur Berufsverschwiegenheit verpftichteten Angehörigen der

rechts- und steuerberatenden Berufe aufgrund in Textform erteitter Vollmacht vertreten

tassen. Er darf eine sotche Person auch ats Beistand hinzuziehen.

(6) Mit Zustimmung atter Gesettschafter können Beschtüsse auch ohne Einhattung der Bestim'

mungen des Abs.2 und auf eine andere Art, insbesondere im Rund'um'Verfahren in

schriftticher Form, mündtich, per Tetefon-, Videokonferenz, EmaiI oder in einer Kombina-

tion dieser Verfahren und/oder in Kombination mit einer Präsenzversammtung gefasst

werden. Die Nichtbeantwortung der Aufforderung zur schrifttichen Stimmabgabe inner-

hatb der gesetzten Frist, die zwei Wochen i.d.R. nicht unterschreiten darf, gitt ats Abteh-

nung.

0) über die Gesettschafterversammtung ist (zu Beweiszwecken, nicht ats Wirksamkeitsvo'

raussetzung) eine Niederschrift anzufertigen, die von den GeschäftsfÜhrern zu unter'

zeichnen ist. ln der Niederschrift sind der Ort und der Tag der Versammtung, die Teit'

nehmer, die Gegenstände der Tagesordnung, alte Anträge und das Ergebnis der Abstim-

mungen sowie die Gesettschafterbeschtüsse aufzunehmen. Jedem Gesettschafter ist un-

verzügtich eine Abschrift der Niederschrift zuzuleiten'
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(8) Der lnhatt der Niederschrift gitt ats von dem einzelnen Gesettschafter genehmigt, sofern

er der Richtigkeit nicht binnen zwei Wochen seit Empfang des Protokotts gegenüber der

Gesettschaft schrifttich unter Angabe der Gründe widerspricht.

S7 Gesellschafterbeschlüsse

(1) Gesettschafterbeschtüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen ge'

fasst, soweit nicht das Gesetz oder dieser Vertrag eine andere Mehrheit vorschreiben.

(2) Abgestimmt wird nach Geschäftsanteiten. Jeder Euro eines Geschäftsanteits gewährt eine

Stimme.

(3) Einer Mehrheit von75%der abgegebenen Stimmen bedÜrfen BeschtÜsse der Gesetlschaf-

terversammtung über die insbesondere nachfotgend genannten Beschtussgegenstände:

a. Gewinnverwendungsbeschtüsse einschtießtich der Auftösung und Ausschüttung von

Gewinnrücktagen

b. jede Art von Kapitatmaßnahmen, insbesondere Erhöhung und Herabsetzung des

StammkaPitals

c. Anderung des Gesettschaftsvertrages (wobei die Anderung von Regetungen, die ein'

stimmige Gesettschafterbeschtüsse vertangen, der Einstimmigkeit bedarf)

d. Auftösung oder Liquidation der Gesettschaft

e. Zustimmung zum Abschtuss von Unternehmensverträgen im Sinne der 5S 291,292

AKtG

f . Aufnahme neuer Gesettschafter sowie Beteitigung von Mitarbeitern oder Dritten

g. Verfügung über Geschäftsanteite sowie Einziehung bzw. Zwangsabtretung von Ge'

schäftsanteiten

h. Befreiung vom Wettbewerbsverbot

(4) Die Gesettschafter sind auch in eigenen Angetegenheiten stimmberechtigt, es sei denn,

dass ihre Enttastung, die Befreiung von einer Verbindtichkeit, die Einleitung oder Erledi'

gung eines Rechtsstreits der Gesettschaft mit ihnen Gegenstand der Beschlussfassung ist.

(5) Ein Gesettschafter, der setbst oder dessen Privatgtäubiger das Gesettschaftsverhättnis ge-

kündigt hat, hat kein stimmrecht mehr und darf es auch nicht mehr für einen anderen

Gesettschafter ausüben. Dassetbe gitt für einen Gesettschafter, dessen Geschäftsanteite

eingezogen wurden bzw. die Zwangsabtretung vertangt wurde, bis zu einer anderweitigen

rechtskräfti gen Gerichtsentscheidung'

(6) Die Rechtswidrigkeit von Gesettschafterbeschtüssen kann nur innerhatb eines (1) Monats

durch Ktage gegen die Gesettschaft gettend gemacht werden. Die Frist beginnt mit Zugang

des protokotts der Gesettschafterversammtung bei dem anfechtungswittigen Gesettschaf'

ter. sie endet auf atte Fätte spätestens zwei (2) Monate nach Beschtussfassung.
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g8 Jahresabschluss, Gewinnverwendung

(1) Der Jahresabschtuss (Bilanz, Gewinn- und Vertustrechnung nebst Anhang) sowie ggf. der

Lagebericht sind jährtich innerhatb der gesetztichen Fristen von den Geschäftsführern

aufzustetten und den Gesettschaftern zur Feststettung vorzutegen.

(2) Die Gesettschafterversammtung beschtießt über die Feststettung des Jahresabschtusses

und die Verwendung des Ergebnisses. Ein Anspruch auf Teit- oder Vottausschüttung be'

steht nur insoweit, als nicht die Gesettschafterversammtung beschtießt, Beträge in Ge'

winnrücktagen einzustetten oder ats Gewinn vorzutragen'

(3) Die Verteilung des Jahresergebnisses erfolgt grundsätzlich nach dem Verhältnis der Nenn-

beträge der Geschäftsanteile. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung kann mit

Zustimmung aller dadurch benachteiligten Gesellschafter eine abweichende Gewinnvertei-

lung festgesetzt werden.

(4) lm übrigen getten die gesetztichen Bestimmungen, insbesondereg264 HGB und 9529,42a

GmbHG.

S 9 Verfügung über Geschäftsanteile

(1 ) Jede Verfügung über Geschäftsanteite oder Teite von sotchen bedarf der vorherigen Zu'

stimmung der Gesettschafterversammtung. Der veräußerungswittige Gesettschafter hat da'

bei kein Stimmrecht.

(2) Eine Verfügung im Sinne des 5 9 Abs.1 ist jede Abtretung, Verpfändung, Bestetlung des

Nießbrauchs, Begründung bzw. Beendigung eines Treuhandverhättnisses oder einer atypi-

schen und/oder typischen stitten Beteitigung, einer Unterbeteitigung sowie jedes sonstige

Rechtsgeschäft oder jeder sonstige Vorgang, insbesondere nach dem Umwandtungsgesetz,

dasoderderwirtschaftticheinerAbtretunggteichkommt.

(3) Der vorherigen Zustimmung der Gesettschafterversammtung bedarf es auch, wenn mindes-

tens 50% der Anteite am Stamm-, Grundkapital oder festen Kapitat eines Gesettschafters

oder der Stimmrechte auf einen Dritten übertragen werden (mittetbare Vinkutierung). Der

eine übertragung im Sinne von Satz 1 beabsichtigende Gesettschafter ist verpftichtet, die

übrigen Gesettschafter unverzügtich, spätestens aber vier (4) Wochen vor der Übertragung

über seine Absicht sowie über den Vertauf etwaiger Verhandtungen, insbesondere die Per'

son des Erwerbers, zu unterrichten'

(4) Ein Gesettschafter, der seine Geschäftsanteite an der Gesettschaft ganz oder teitweise

veräußern oder anderweitig übertragen witt (,,veräußerungswittiger Gesettschafter"), hat

sie zunächst den übrigen Gesettschaftern (gemeinsam ,,Vorerwerbsberechtigte" und je'

weits einzetn ,,Vorerwerbsberechtigter") durch eingeschriebenen Brief unter Angabe der

Konditionen und schriftticher Benachrichtigung der Geseltschaft zum Erwerb anzubieten'

Hierfür gitt:

a. Jeder Vorerwerbsberechtigte hat das Recht, die angebotene Beteitigung zu einem

Preis, der der Bewertung gemäß 5 12 entspricht, zu erwerben, Wenn er seine Er-

werbsbereitschaft innerhatb von zwei (2) Monaten seit Zugang des Angebotsschrei'

- Satzung der VtYbY Digitat GmbH
-Seite4von11-



bens durch eingeschriebenen Brief unter schriftticher Benachrichtigung der Gesetl'

schaft erktärt. Wird zu für den Erwerber günstigeren Bedingungen verkauft oder ist

dies beabsichtigt, so sind die Bedingungen auch den Vorerwerbsberechtigten anzu'

bieten.

b. Das Vorerwerbsrecht kann bezügtich der gesamten angebotenen Beteitigung oder

teitweise ausgeübt werden. Üben mehrere Vorerwerbsberechtigte das Vorerwerbs-

recht aus, so gitt - mangets einer anderweitigen Verständigung zwischen ihnen ' das

Vorerwerbsrecht von den Vorerwerbsberechtigten ats im Verhättnis des Nennbetrags

der von ihnen gehattenen Stammeintagen ausgeübt, wobei ein unteilbarer Spitzenbe'

trag dem Vorerwerbsberechtigten mit der geringsten Stammeintage zufättt. Der Ver'

kauf und die Abtretung der Beteitigung haben in notarietter Form binnen vier (4) Wo'

chen nach Ausübung des Erwerbsrechts zu erfotgen.

c. Fatts das Vorerwerbsrecht nicht oder nicht vottständig ausgeÜbt wird oder der Vorer-

werbsberechtigte nicht fristgerecht an dem Verkauf und der Abtretung mitwirkt, ist

die Geseltschaft oder ein von ihr benannter Dritter zum Erwerb berechtigt, wenn die

Erwerbsbereitschaft innerhatb eines (1) Monats erktärt wird. Buchstabe a) und b) get'

ten entsprechend.

d. lst die Beteitigung nicht gemäß Buchstabe a) bis c) übernommen worden, kann der

Veräußerungswittige Gesettschafter die angebotene Beteitigung innerhatb einer Frist

von sechs (6) Monaten zu den angegebenen Bedingungen an einen oder mehrere Drit'

te veräußern; die Vorerwerbsberechtigten sind in diesem Fat[ verpftichtet, die Zu'

stimmung nach Abs.1 zu erteiten.

g 10 Einziehung und Zwangsabtretung

(1) Die Einziehung von Geschäftsanteiten ist mit Zustimmung des betroffenen Gesettschafters

jederzeit zutässig.

(2) Die Einziehung des Geschäftsanteits eines Gesettschafters ohne dessen Zustimmung ist zu-

lässig, wenn

a. der GeschäftsanteiI von einem Gtäubiger des Gesettschafters gepfändet oder sonst in

diesen vottstreckt und die Vottstreckungsmaßnahme nicht innerhalb von zwei (2) Mo-

naten, spätestens bis zur Verwertung des Geschäftsanteits, aufgehoben wird;

b. über das Vermögen des Gesettschafters das lnsotvenzverfahren eröffnet und nicht

binnen sechs (6) Monaten ab Eröffnung aufgehoben oder beendet ist oder die Eröff'

nung eines sotchen Verfahrens mangets Masse abgetehnt wird;

c. wenn die Auftösung einer der juristischen Personen, die Gesettschafter der Gesett-

schaft sind, beschtossen wird oder die Auftösung bzw. Liquidation aus sonstigen

Gründen erfotgt und die Auftösung nicht binnen sechs (6) Monaten nach dem Auftö'

sungsbeschluss aufgehoben wird;

d. wenn sich die Gesettschafterstettung oder die Stimmrechte innerhatb eines Gesett'

schafters bei Beitritt in die Gesettschaft dergestatt ändern, dass die jeweits ats Mehr'
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heitsgesettschafter des Gesettschafters beteitigte natürtiche Person ihren beherr-

schenden Einftuss iSv. I 17 AktG anatog am Gesettschafter vertiert. Dies ist insbeson'

dere dann der Fatt, wenn die am Gesettschafter bei Gründung der Gesettschaft ats

Mehrheitsgesettschafter beteitigte natürliche Person stirbt, wenn ihre Beteitigung

und/oder ihr Stimmrecht am Gesettschafter unter 50% fättt und/oder die natürtiche

person nicht mehr atteine alte Entscheidungen innerhatb des Gesettschafters treffen

kann;

e. der Gesettschafter unter Verstoß gegen die Regelungen in 5 9 Abs.1 und/oder Abs.4

über einen Geschäftsanteit verfügt hat, wenn die Verfügung nicht binnen sechs (6)

Monaten nach der verfügung wirksam rÜckgängig gemacht worden ist;

f. in der Person des Gesettschafters oder seines Vertreters ein seine Ausschtießung

rechtfertigender wichtiger Grund vortiegt, insbesondere wenn der Gesettschafter o'

der sein Vertreter eine wesenttiche Verpftichtung, die ihm nach dem Gesettschafts-

vertrag oder einer anderen zwischen den Gesettschaftern mit Rücksicht auf die Ge'

settschaft getroffenen Vereinbarung obtiegt, vorsätztich oder grob fahrtässig vertetzt

hat;

g. der Gesettschafter die Gesettschaft nach 5 11 kündigt oder seinen Austritt aus der Ge-

settschaft erktärt.

(3) Steht ein Geschäftsanteit mehreren Mitberechtigten ungeteilt zu, so ist die Einziehung

gemäß Abs.2 auch zutässig, wenn deren Voraussetzungen nur in der Person eines Mitbe'

rechtigten vortiegen, es sei denn, diejenige Person, bei der die Voraussetzungen des S 10

Abs.2 erfüttt sind, scheidet vor der Beschtussfassung über die Einziehung aus der Gemein'

schaft hinsichttich des Geschäftsanteits aus.

(4) Die Einziehung bedarf eines Gesettschafterbeschtusses. Dem betroffenen Gesettschafter

steht kein Stimmrecht zu. lm Übrigen ruhen die Stimmrechte des Gesettschafters im Fatt S

10 Abs.2 [it.a,, lit.b. und [it.d.

(5) Die Einziehung wird durch die Geschäftsführung erktärt. Die Einziehung wird wirksam mit

Zugang der Erktärung der Einziehung bei dem betroffenen Gesetlschafter und unabhängig

davon, wann die Abfindung für eingezogenen Geschäftsanteite gemäß S 12 gezahtt wird.

(6) Die Beschtussfassung über die Einziehung nach Abs.2 darf nur innerhatb von vier (4) Mona'

ten gefasst werden, nachdem das Vortiegen des Einziehungsgrundes der Gesettschaft be'

kannt geworden ist.

(7) Die durch die Einziehung des Geschäftsanteits entstehende Abweichung zwischen dem

Stammkapitat und der Summe der Nennwerte atter verbteibenden Geschäftsanteile ist

dadurch zu beseitigen, dass die Nennwerte der verbteibenden Geschäftsanteite verhätt-

niswahrend erhöht werden oder ein neuer Geschäftsanteit gebitdet wird.

(g) Statt der Einziehung kann die Gesettschaft vertangen, dass der Geschäftsanteit nach Wah[

der Gesetlschaft ganz oder geteitt an die Gesettschaft setbst, an einen oder mehrere Ge-

settschafter oder an von der Gesettschaft zu benennende Dritte abgetreten wird (Zwangs-
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abtretung). Abs. 5 Satz2 gitt entsprechend. ln diesem Fat[ schutdet der Anteitserwerber

die nach Maßgabe von S 12 zu bestimmende Abfindung'

S 1 1 Kündigung

(1) Jeder Gesettschafter kann das Gesettschaftsverhättnis mit einer Frist von sechs (6) Mona-

ten zum Ende eines Geschäftsjahres, erstmats jedoch zum 31. Dezember 2024, gegenüber

der Gesetlschaft kündigen.

(2) Jede Kündigung ist schrifttich gegenüber der Gesettschaft zu erktären. Das Recht zur Kün'

digung aus wichtigem Grund bteibt unberührt.

(3) Kündigt ein Gesettschafter, so wird die Gesettschaft durch die übrigen Gesettschafter fort'

geführt, wenn diese nicht innerhatb von drei (3) Monaten nach dem Zugang der Kündigung

die Auftösung beschtießen. ln letzterem Fatt nimmt der kÜndigende Gesettschafter an der

Liquidation teit; ansonsten scheidet er zum Ende des betreffenden Geschäftsjahres aus.

Ab Zugang der Kündigungserktärung ruhen seine Gesettschaftsrechte mit Ausnahme der

Vermögensrechte.

(4) Dem kündigenden Gesettschafter steht ein Abfindungsanspruch nach 5 122u. Unabhängig

von der Bezahtung der Abfindung erfotgt das Ausscheiden mit Wirkung zum Kündigungs'

termin.

S 12 Abfindung

(1) Soweit nach diesem Gesettschaftsvertrag oder aufgrund sonstiger gesetzticher Bestimmun-

gen eine Abfindung geschutdet wird, ist die Höhe der Abfindung auf den Abfindungsstich'

tag (Tag des Ausscheidens bzw. des Einziehungsbeschtusses) gemäß fotgenden Bestimmun-

gen zu ermittetn und zu bezahten.

(2) Dem ausscheidenden Gesettschafter steht eine Abfindung in Höhe des seinem Geschäfts-

anteit entsprechenden anteitigen Unternehmenswertes zu. Der Unternehmenswert der

Gesettschaft ist auf der Grundtage der vom lnstitut der Wirtschaftsprüfer in Deutschtand

e.V. gettenden Grundsätze zur Durchführung von Unternehmensbewertungen (lDW S1

Gutachten) oder einer an dessen Stette tretenden Organisation auf den Zeitpunkt des Ab'

findungsstichtags zu ermitteln.

(3) Kommt eine Einigung über den Wert nicht zustande, so haben sich die Gesettschaft und

der ausscheidende Gesettschafter auf einen Sachverständigen zu einigen, der unter Be'

rücksichtigung der Bestimmungen in dieser Satzung und der attgemeinen Grundsätze zur

Unternehmensbewertung ats Schiedsgutachter entscheidet. Kommt eine Einigung über den

Schiedsgutachter nicht binnen eines (1 ) Monats zustande, so ist der Schiedsgutachter auf

Antrag einer Partei durch den Präsidenten der örttich zuständigen lndustrie' und Handets'

kammer zu benennen. Der Sachverständige ist insbesondere berechtigt, ggf. erfordertiche

lnformationen oder Untertagen direkt von dem mit der steuerlichen Beratung beauftrag-

ten Steuerberater einzuziehen. Über seine Kosten sott der Schiedsgutachter entsprechend

den Regetungen der Sg 91 ff. ZPO entscheiden.
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(4) Abweichend von S 12 Abs.2 ist in den nach 5 10 Abs.2 [it. a), b), e), f) das Abfindungsgut-

haben auf 70% des anteitigen Unternehmenswertes begrenzt.

(5) Das Abfindungsguthaben ist vom Zeitpunkt der Wirksamkeit des Ausscheidens an mit 2%

p.a. überdem Basiszinssatzgemäß 9247 BGB zuverzinsen und in drei (3) gteichen unmit'

tetbar aufeinander fotgenden Jahresraten zur Zahtung fättig, wobei die 1. Rate 3 Monate

nach dem Zeitpunkt der Wirksamkeit des Ausscheidens zu bezahten ist. Die Zinsen sind

jeweits mit den Raten zur Zahtung fättig.

(6) Die Gesettschaft ist jederzeit berechtigt, die Abfindung ganz oder teitweise vorzeitig zu

entrichten. Sie ist auch befugt, angemessene, weitere Stundung der Raten zu vertangen,

wenn durch die Auszahtung der Raten der Bestand der Gesettschaft gefährdet würde. An'

spruch auf Sicherheitsleistung für die Abfindung besteht nicht.

(7) Werden Steuerbitanzen, die dem Abfindungsguthaben zugrunde getegt wurden, durch eine

spätere finanzamtliche Außenprüfung bestandskräftig geändert, ändert sich insoweit das

Abfindungsguthaben nicht, jedoch sind etwaige hierdurch ausgetöste steuertiche Mehrbe'

lastungen des Abfindungsberechtigten durch die Gesellschaft auszugteichen.

(8) Sottte im Einzetfatt rechtskräftig festgestettt werden, dass die Abfindungsregetung rechts'

unwirksam oder unzumutbar ist, so ist unter angemessener Abwägung der lnteressen aIter

Beteitigten und unter Berücksichtigung atter Umstände des konkreten Fattes die niedrigste

noch zutässige Abfindung geschutdet.

S 13 Wettbewerbsverbot

Durch Gesettschafterbeschtuss kann einzetnen, mehreren oder atten Gesettschaftern und/oder

Geschäftsführern generett oder auf einzetnen Gebieten oder in einzetnen Fälten Befreiung

vom Wettbewerbsverbot erteitt werden.

S 14 Veränderung der Beteiligung

(1) Die Gesettschafter, die ats juristische Personen organisiert sind, haben eine Veränderung

in ihrer Beteitigungsstruktur oder bei den Stimmverhältnissen umgehend der Gesettschaft

mitzuteiten und durch entsprechende Abschriften nachzuweisen. Für den Nachweis der

Erbfotge gitt 5 35 GBO entsprechend.

(2) Die Teitung und Zusammentegung von Geschäftsanteiten durch einen Gesellschafter be-

darf keines Gesettschafterbeschtusses. Die Zusammentegung von mehreren Geschäftsan'

teiten eines Gesettschafters ist zutässig, wenn diese je vott eingezahtt sind, keine Nach'

schusspfticht besteht, die jeweitigen Geschäftsanteite die gteichen Rechte vermittetn und

sie nicht unterschiedtich betastet sind.

S 15 Tod eines Gesellschafters

(1) Die Geschäftsanteite sind vererbtich und im Wege eines Vermächtnisses zuwendbar.

(2) Geht ein Geschäftsanteit im Wege der Erbfotge auf mehrere Personen Über, so haben die'

se einen gemeinsamen Vertreter zur Ausübung atter sich aus der Gesettschafterstettung
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ergebenden Rechte und Pftichten zu bestetlen. Bis dahin ruht ihr Stimmrecht und Erktä'

rungen der Gesettschaft, die gegenüber einem von ihnen abgegeben sind, gelten als atten

zugegangen. Ein Testamentsvottstrecker ist gemeinsamer Vertreter im Sinne dieser Be-

stimmung.

(3) Die übrigen Gesettschafter können im Fatte des Versterbens eines Gesettschafters be-

schtießen, dass der Geschäftsanteit des verstorbenen Geseltschafters gegen Zahtung der

satzungsgemäß zu berechnenden und zu leistenden Abfindung (i) eingezogen wird oder (ii)

an die Gesettschaft, an die Gesettschafter im Verhättnis ihrer bisherigen Beteitigungen, an

einen Gesettschafter bzw. an einen Dritten abzutreten ist. Den Rechtsnachfotgern des

verstorbenen Gesettschafters steht hierbei kein Stimmrecht zu. Der Beschtuss kann inner'

hatb einer Frist von sechs (6) Monaten seit Kenntnis der Gesellschaft vom Tod des Gesett'

schafters gefasst werden.

(4) lm Fatte der wirksamen Einziehung bzw. Beschtussfassung zur Übertragung vertiert der be-

troffene Rechtsnachfotger seine Gesettschafterstettung unabhängig von der Zahlung der

Abfindung mit sofortiger Wirkung.

S 16 Ehelicher Güterstand

(1) Die Gesettschaftsversammtung kann mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen be'

schtießen, dass jeder Gesettschafter bzw. Gesettschafter des Gesettschafters, der verhei'

ratet oder partner einer gteichgeschtechttichen Lebenspartnerschaft ist, verpftichtet ist'

durch vertragtiche Vereinbarung mit dem Ehegatten bzw. Lebenspartner sicherzustelten,

dass er atteiniger Eigentümer seiner Gesettschaftsbeteitigung ist, diese ausschtießtich

setbst verwaltet und attein über diese verfügen kann, und dass im Fat[ der Scheidung bzw.

der Aufhebung der Lebenspartnerschaft seine Gesettschaftsbeteitigung einschtießtich wäh'

rend der Ehezeit bzw. Dauer der partnerschaft eingetretenen Wertsteigerrungen keinem

Zugewinn- oder sonstigen Wertausgteich untertiegt'

(Z) Auf schrifttiche Aufforderung der Gesettschaft hat jeder Gesettschafter unverzügtich, spä-

testens aber binnen sechs (6) Monaten seit Empfang der Aufforderung, nachzuweisen,

dass die gemäß Abs.1 obtiegenden Verpftichtungen erfü[tt ist.

S 17 Geheimhaltung

(1) Die Gesettschafter sind verpftichtet, über interne Angetegenheiten der Gesettschaft ge'

genüber jedermann absotutes Stittschweigen zu bewahren. Dies schtießt insbesondere

Wissen über die finanziette Situation, strategisches Wissen und in Entwicktung befindtiche

und geptante produkte der Gesettschaft mit ein. Diese Verpftichtung besteht auch nach

dem Ausscheiden aus der Gesettschaft fort'

(2) Die Verpftichtung zur Geheimhattung gitt nicht gegenüber Rechtsanwätten, steuerbera'

tern und Wirtschaftsprüfern, soweit diese die berechtigten lnteressen des Gesettschafters

wahrnehmen, oder soweit eine gesetztiche Verpftichtung zur Offentegung besteht. Die

Satzung der VtYbY Digitat GmbH
-Seite9von11-



Verpftichtung zur Geheimhaltung gitt gteichermaßen nicht gegenüber nachfotgeberechtig'

ten Personen.

(3) Die Abs.1 und 2 getten für die jeweitigen Geschäftsführer der Gesettschaft entsprechend.

S 18 Schlichtungsvereinbarung und Schiedsgericht

(1) Die Gesettschafter verpflichten sich im Fatte einer aus diesem Vertrag oder über seine

Güttigkeit ergebenden Streitigkeit eine Schtichtung nach den Bestimmungen der Schtich-

tungsstette der lndustrie- und Handetskammer fÜr MÜnchen und Oberbayern (lHK Mün'

chen) durchzuführen, sofern sie nicht einstimmig etwas anderes entschieden haben.

(2) Atte Streitigkeiten zwischen Gesettschaftern oder zwischen der Gesettschaft und ihren Ge-

settschaftern im Zusammenhang mit diesem Gesettschaftsvertrag oder über dessen Güttig'

keit werden nach der Schiedsgerichtsordnung und den Ergänzenden Regeln für gesett'

schaftsrechttiche Streitigkeiten (Dt5-ERGeS) der Deutschen lnstitution für Schiedsgerichts'

barkeit e.V. (DlS) unter Ausschtuss des ordenttichen Rechtswegs endgüttig entschieden.

(3) Ausgeschiedene Gesettschafter bteiben an diese Schiedsvereinbarung gebunden.

(4) Die Gesettschaft hat gegenüber Ktagen, die gegen sie vor einem staattichen Gericht an'

hängig gemacht werden und Streitigkeiten betreffen, die gemäß Abs.2 der Schiedsverein'

barung unterfatten, stets die Einrede der Schiedsvereinbarung zu erheben.

(5) Das Schiedsgericht besteht bei einem Streitwert bis 50.000,00 Euro aus einem Schieds-

richter, in übrigen Fätten aus drei Schiedsrichtern'

(6) Der Schiedsort ist München.

(7)DasinderSacheanwendbareRechtistdeutschesRecht

S 19 Schlussbestimmungen

(1) Die Bekanntmachungen der Gesettschaft erfotgen im Bundesanzeiger.

(2) Jeder Gesettschafter ist verpftichtet, der Gesettschaft Anderungen von Anschrift ein'

schtießtich Emait-Adresse unverzügtich schrifttich mitzuteiten. Bis zu dieser Mitteitung gitt

die bisherige Anschrift für die Zwecke dieser Vereinbarung unverändert fort. Mitteitungen

getten in dem Zeitpunkt ats zugegangen, in wetchem sie ohne die Anderung der Anschrift

oder Emait-Adresse unter gewöhntichen umständen zugegangen wäre'

(3) Atte das Gesettschaftsverhättnis betreffenden Vereinbarungen zwischen Gesettschaftern

oder zwischen Gesettschaft und Gesettschaftern bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der

Schriftform, soweit nicht kraft Gesetzes eine notariette Beurkundung vorgeschrieben ist.

Das gitt auch für einen etwaigen Verzicht auf das Erfordernis der Schriftform.

(4) Durch eine unwirksame und/oder undurchführbare Bestimmung wird die Wirksamkeit der

übrigen Regetungen in dieser Satzung nicht berührt. Die Gesettschafter sind gegenseitig

verpftichtet, eine Bestimmung zu beschtießen, die dem wirtschafttichen Ergebnis der un'

wirksamen oder undurchführbaren Bestimmung mögtichst nahe kommt'
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5 20 Schlussbestimmungen

Die Gesettschaft trägt die mit der Gründung verbundenen Kosten bis zu einem Gesamtbetrag

von 300 €, höchstens jedoch bis zum Betrag ihres Stammkapitals. Darüber hinausgehende Kos'

ten trägt der Gesettschafter.
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